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Bericht aus der digitalen Galaxis1 

Zusammenfassung 

Es werden in erster Linie die wissenschaftlichen Publikationsmarkte aIs Muster 

für die allgemeinen elektronischen Raume (Galaxien) behandelt. Es wird aufdie 

Umschichtungen eingegangen, die sich im Zusammenspiel der freien offenen 

Informations-/Austauschnùrkte und der kommerziellen Verwertungsmarkte 

ergeben. Behandelt werden zur Kennzeichnung dieses Strukturwandels einige 

Strukturvariablen der Markte (Digitalisierung, Produktdiversifikation, Hyper­

textifizierung, Virtualisierung und Kollaboration), die system- und nutzerbezo­

gene informationelle Mehrwerte bei den elektronischen Informationsprodukten 

moglich machen. Der Umbau der Urheberrechtsregulierung in ein Handels­

recht zugunsten der kommerziellen Verwertung wird kritisch gesehen. Aktu­

eUe Beispiele für diesen Prozess werden anhand der § 52b und § 53a aus der 

aktuellen deutschen Urheberrechtsreform gegeben. Auf Dauer wird sich dieser 

Primat der kommerziellen Verwertung aIs kontraproduktiv für die aUgemeine 

6ffentliche Wohlfahrt erweisen, der im Grund auch das Urheberrecht dienen 

soUte. Es werden Vorschlage unterbreitet, welchen Reformen das Urheberrecht 

unterzogen werden müsste, damit der Umbau der Wissensgalaxien den freien 

Potenzialen der elektronischen Raume gerecht werden kann: Anerkennung und 

Systematisierung der Schrankenregelung aIs Informations- und Kommunika­

tionsrechte, Formulierung eines allgemeinen Prinzips der fairen Nutzung im 

Einklang mit dem offentlichen Interesse, Reformulierung des restriktiven und 

Freiheitsrechte beeintrachtigenden Dreistufentests und das Verbot der Über­

tragung exklusiver Verwertungsrechte an Dritte, vor aUem an mit offentlichen 

Mitteln erzeugtem Wissen. 

Dieser Text beruht auf einemVortrag am =mcmfomm 9: Die Zukunft der Gutenberg-Galaxis - Ten­
denzen und Perspektiven des Buches. Universicat St. Galien. 8. November 2007. Der Text greift in 
einigen Passagen aufTextabschnitte aus (Kuhlen 2008) zurück. 

http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/6650/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-66506
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Umbau der Galaxis 

Der Begriff der Galaxis ist seit Marshall McLuhan aus der Astronomie in die 

Medienwelt übertragbar geworden, zumindest ais Metapher für die unendlichen 

Raume, die sich durch die Entwicklung des Buchdrucks mit bewegten Lettern 

seit Gutenberg für jedennann eroffnet haben. Galaxien - eher macht es Sinn, 

den Pluralbegriff zu gebrauchen - sind seit Gutenberg/McLuhan zunehmend 

immaterialisiert, entraumlicht, medialisiert, intellektualisiert worden. 2 

Galaxie des wissenschaftlichen Publikationsmarktes 

Aus den verschiedcnen Galaxien - die groBten sind sicherlich die Publikums­

markte für Unterhaltung (Musik, Spiele, Video) - soli im Foigenden das Publi­

kationsgeschehen in der Konzentration auf den wissenschaftlichen Bereich 

herausgegriffen werden. Dabei geht es aus der Autoren- und Vermittlungssicht 

um das Offentlichmachen von Wissen über Informationsprodukte, aber aus der 

Nutzersicht auch um die Bedingungen der Nutzung dieser Informationsob­

jekte zur Aneignung von Wissen. Beides hat sich, nicht zuletzt bedingt durch 

die technologische Entwicklung, aus der privilegierten We!t der Kloster, der 

Herrschenden, der Wissenschaftler und Gebildeten schrittweise bis heute in den 

AlItag der Web-Welt vonjedermann verlagert. Jeder kann Wissens- oder Infor­

mationsproduzent sein, Nutzer von Wissen und Information sowieso. 

Die zentrale These, die dann Folgen für den anstehenden Umbau der Publikati­

ons-Galaxis haben sollte, besagt, dass nicht nur jedermann Autor und jedermann 

Nutzer von Wissen und Information sein kann, sondern dass durch den intensi­

vierten Einsatz von Kommunikationstechnologien Autoren und Nutzer immer 

stirker untereinander vernetzt werden, so dass die Rollen der Produzierenden 

lInd Rezipierenden sich mischen. Jedcr Autor ist immer auch schon Nutzer des 

bestehenden Wissen. Jeder Nutzer kann sich se1ber ais «AutOI» z. B. in die kolla­

2	 Der Informatiker Wolfgang Coy hat 1993 die buchdruckbezogene Gutenberg-Galaxis zum Begriff 
der «Turing-Galaxis,) erv.'eitert (Coy 1995) und danllt trotz der technischen Bezeichnung «Turinl;' 
die Computer von der Bestimmung des Rechnens befreit und sie aIs universales mediales Mitte! der 
Reprasentation oder sogar derVeranderung oder Kreation von Welt vorgescWagen,]edermann kann 
heute in den immateriellen elektronischen hypertextifizierten Raumen, sogar freizügiger aIs es sich 
Douglas Adams fur die klassischen Galaxien vorgestellt hatte, «per Anhalten' beliebig herumnavigieren 
und dabet sich und fur andere neue intellektuelle Raume erscWieBen, die so vorher nicht vorhanden 
waren, Die nicht-lineare Organisation von beliebig medial unterschiedlichen Informationsobjekten 
erëffnet tatsachlich fUr Jedermann die Unendlichkeit der intellektuellen Raume, 
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borativen soziaien Dienste im Rahmen des Web-2.o-Paradigmas einbringen. 

Man konnte versucht sein, die Hege1sche Deutung der We1tgeschichte aIs Fort­

sc~r~tt ~er Freiheit des ursprünglich nur Einen, des Despoten, über wenige 

PnvIIeglerte bis hin zur Freiheit aller aIs Entwickiung zur Informations- und 

Kommunikationsfreiheit aller umzudeuten, wenn denn Informationsfreiheit 

ais Moglichkeit des freien Zugriffs zum publizierten Wissen verstanden wird 

und Kommunikationsfreiheit aIs Moglichkeit, sich und sein Wissen, seine Mei­

nungen anderen frei mitzuteilen und zusammen mit den anderen neues Wissen 

zu erarbeiten und auszutauschen. 

Informationsgesellschaften am Scheideweg 

Sa wie mit der politischen Freiheit, so ist es auch mit der Informations- und Kom­

munikationsfreiheit aller aber so eine Sache. In der Informationsgesellschaft, wie 

sie sich heute herausbildet, ist zweifellos das Paradox auszumachen, dass Wissens­

und Informationsfreiheiten/-rechte in elektronischen Umgebungen so umfas­

send realisiert werden konn(t)en wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte, 

andererseits auch nie so stark eingeschrankt werden konnen (und werden) wie 

heute, und zwar mit den gieichen technischen MitteIn, die die Informations­

und Kommunikationsfreiheiten erst moglich gemacht haben. 

Wir stehen aiso in der Entwickiung der Informationsgesellschaft wieder einmai 

am Scheideweg: Wollen wir eine Informationsgesellschaft, in der die freie 

un~ingeschrankte N utzung von zumindest mit offentlichen Mittein erzeugtem 

Wlssen und Information der Regelfall, sozusagen der Default-Wert, ist, die nur 

in Sonderfâllen für die kommerzielle mit Verknappung einhergehende Nutzung 

emgeschrankt werden darf, oder solI es umgekehrt sein, dass in der Informati­

ansgesellschaft Wissen und Information aIs Waren wie alle anderen angesehen 

werden? In der 1etzteren Gesellschaft ware die Kommerzialisierung von Wissen 

und Information der Normaifall, für die es nur Ausnahmen der freien Nutzung 

geben dar( 

Regulierungsinstanzen für die Publikationsgalaxis 

Dass dies keine nur spekulative Diskussion ist, kann sofort an dem Dreistufentest 

des Urheberrechts deutlich gemacht werden, und damit nahere ich mich dem 

eigentlichen Thema, namlich zu fragen nach den Regulierungsbedingungen 
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der Moglichkeit des Umbaus der Galaxis, entweder in Richtung Informations­

freiheit oder in Richtung Kommerzialisierung. Die Strukturen der Galaxis (wie 

auch so gut wie aller Objekte von Gesellschaften) werden - in Anlehnung an 

Lawrence Lessigs Vorschlag (Lessig 1999, 84ffbzw. 2006, 130) - bestimmt durch 

vier «constraints). Ich habe sie in (Kuhlen 2008, 6rff) aIs Regulierungsinstanzen 

bezeichnet: Norm, Gesetz, Technik und Markt (vgl. Abbildung l, spater erwei­

tert in Abbildung 2). 

[ Normen 1 
[ Regulierung durch Gesetz (IPR) 1 

1­
Technik, Code, Methodik 

1­.... .J.., / 

~< 
) [ InformationS-] )~objekt ( 

'1' 

l Markt ­ Geschafts-/Organisationsmodelle 1( 1 

Il Verlage J l Mittler (Bibliotheken) ] l Open-Access-Dienste ] l Neue Internet-Akteure J 

î 1 1 1 

Abbildung 1: Regulierungsinstanzen, auch für die digitale Galaxis 

Ich werde mich im Foigenden überwiegend mit den Regulierungsinstanzen 

«Gesetz» und «Markt) beschaftigen, aber die anderen natürlich nicht ausklam­

mem. J Für das Thema des Umgangs mit Wissen und Information ist aIs Regu­

lierungsmoglichkeit durch das Gesetz vor allem das Urheberrecht zustandig. Das 

Urheberrecht gesteht den Urhebem umfassende, im Prinzip exklusive Rechte 

(Personlichkeits- und Verwertungsrechte) an ihren geistigen Produkten zu. Fak­

tisch werden jedoch bislang die Verwertungsrechte aIs dann ebenfalls exklusive 

Nutzungsrechte an Dritte übertragen, also an Unternehmen der InformatiollS-

Bezüglich des Entstehens und der Konsequenzen neuer Normen ftir den Umgang mit Wissen 
und Information in elektronischen Raumen verweise ich auf den informationsethischen Ansatz in 

(Kuhlen 2004); zur Bedentung von «Code» fUr die Strukturierung dieser Raume vgl. die Arbeiten 

von (Lessig 199912006, 2001).Vor allem im normativen Bereich wird der Konflikt zwischen dem in 

elektronischen Raumen an sich realisierbarenAnspruch auffreier Nutzung und dem kommerziellen 

Anspruch auf Sicherung des Gewinns durch Verknappung ausgetragen - angedeutet in Abbildung 2 

durch den Gegensatz von N apsterisierung und Venterisierung (gemeint ist der freie Austausch von 
Informationsobjekten in der frühen Napster-Musik-Tauschbiirse bzw. der Versuch durch J. Craig 

Venter, menschliche Genom-Sequenzen zu kommerzialisieren). 
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wirtschaft (das sind die Copyright-Industrien4 ). Das Gesetz schützt diese Rechte 

umfassend, sogar so weitgehend, dass auch die technischen MaBnahmen, die 

von den Rechteinhabern zum verknappenden Schutz ihrer Informationsobjekte 

angewendet werden, yom Urheberrecht se1ber geschützt werden. 

Wo bleiben dann die oben skizzierten Informations- und Kommunikationsfrei­

heiten? Diese sollen, entsprechend der Systematik des Copyright/Urheberrechts, 

über so genannte Schranken, das sind Einschrankungen der exklusiven Nut­

zungsrechte, verwirklicht werden (Findeisen 2005). Das Kriterium, nach denen 

solche Schranken festge1egt werden konnen - und ich werde im Foigenden aus 

dem Bereich Bildung und Wissenschaft einige solcher Schranken etwas naher 

behande1n - ist der so genannte Dreistufentest, der festlegt, dass a) jede Schranke 

nur eine Ausnahme sein darf, dass b) dadurch die normale kommerzielle Ver­

wertung nicht behindert und schlieBlich c) die Rechte der Urheber nicht unbil­

lig eingeschrankt werden. 

Dieser Test hat weltweit den Status volkerrechtlicher Verbindlichkeit5 und ist 

Ausdruck einer lnformationsgesellschaft, in der offenbar der Kommerzialisie­

rungsanspruch der Defaultwert ist und die Informations- und Kommunikati­

onsfreiheiten die Ausnahmen sind. Freiheiten werden lediglich aIs Schranken 

der umfassenden Kommerzialisierung angesehen - im englischen noch deut­

licher aIs «limitations and exceptions» (Hugenholtz/Okediji 2008). Sollte aber aIs 

gesellschaftlicher Konsens Informationsfreiheit der Defaultwert sein, so müsste 

- allerdings ganzlich unrealistisch in der We1twirtschaftsordnung - der Test ganz 

anders lauten, namlich dass eine kommerzielle Verwertung intellektueller Werke 

a) nur in besonderen Fallen erlaubt ist, wenn b) gesichert ist, dass die originalen 

Werke im offentlichen Bereich frei für jedermann zuganglich und, unter Refe­

renzierung auf die Urheberschaft, nutzbar sind und wenn c) das AusmaB der 

iiffentlichen Verfügbarkeit in der Zustandigkeit und informationellen Autono­

mie der Urheber der jeweiligen Werke liegt (vgl. Kuhlen 2008, 49). 

Mit Copyright-Industrie>! werden die Unternehmen der Wirtschaft bezeichnet, die davon leben, dass 
sie das Copyright an den von ihnen produzierten und gehandelten Informationsprodukten entweder 
direkt besitzen oder diese Rechte über Lizenzierungsvereinbarungen exklusiv oder einfach erworben 
haben (vgl. Siwek 2006). 

Der Dreistufentest geht aufden ersten internationalen Urheberechtsvertrag, die Berner Übereinkunft, 
zurück. Er ist aber auch in der TRIPS-Vereinbarung der Welthandel~orgamsation (WTO) und den 
WIPO-Vertragen von 1996 kodiert sowie in der fur die EU-Lander verbindlichen Copyright-Richt­
lime der EU von 2001. Er ist damit auch fur die jeweiligen Unterzeichner- bzw. Mitgliedslander 
verbindlich. Zur Geschichte und Problematik des Tests vgl. (Hugenholtz/Okediji 2008; Senftleben 
2004). 
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So viel nur zu den Moglichkeiten, elektronische Raume auch ah Moglichkeit der
 

Entfaltung umfassender Informatiomfreiheiten zu gestalten. Auch elektronische
 

Galaxien, die Post-Gutenberg- oder Turing-Galaxie, entwickeln sich nicht
 

von selber, sondern werden im sozialen Austausch konstruiert. Nicht erwartet
 

werden kann, dass sich diese Galaxien ganzlich in Richtung Kommerzialisie­


rung oder ganzlich in Richtung von Informationsfreiheit entwickeln. Darüber
 

entscheidet letztlich der ethische Diskurs, dem sich aufDauer auch die staatliche
 

Regulierung nicht entziehen kann. Immer schon hatte die Urheberrechtsgesetz­


gebung zum Ziel- darüber sind sich alle Juristen einig -, eine Balance zwischen
 

den unterschiedlichen Akteuren und deren Interessen zu erreichen - in dem
 

hier verwendeten Vokabular: eine Balance zwischen Kommerzialisierung und
 

Informationsfreiheit.
 

Diese Balance - auch darüber sind sich die meisten Rechtsdogmatiker einig - ist
 

zumindest über das Urheberrecht weitgehend zerstort worden. Das Urheber­


recht ist in erster Linie ein Handelsrecht geworden, durch das geregelt wird, wie
 

das kommerzielle Interesse an Wissen und Information gefOrdert oder zumindest
 

nicht durch die Restbestande an Informationsfreiheit behindert wird.
 

Umschichtungen 

«In dem einige Jahrhunderte verhaltnismaBig stabil gebliebenen kommunika­

tiven Geflecht von Autoren, Verlegern, Druckern, Buchhandlern und Bibliothe­

karen verandert sich mit der Entwicklung von globalen, informatisierten, virtu­

ellen Informatiommarkten fast alles. Entsprechend andert sich das institutionelle 

Geflecht von Wissemchaft, Verlage/Verlagswesen, Druckgewerbe, Buchhandel 

und Bibliotheken. Und das hat Auswirkungen auf Wissensproduktion, Her­

stellung, Verteilung und Verkauf von Wissensprodukten. Neue Produkte, neue 

Dienstleistungen, neue Imtitutionalisierungen und neue Kooperationsformen 

werden sich herausbilden, die in den Auswirkungen vergleichbar mit den Struk­

turveranderungen sind, die durch die Entwicklung des Buchdrucks bzw. dessen 

fortschreitende Mechanisierung und Automatisierung geschehen sind.» 

Alte und neue Akteure 

Dies ist ein Zitat aus (Kuhlen 1995, 490). Seitdem haben sich die Rahmenbe­

dingungen, die zu den weiter zu erwartenden Strukturveranderungen beitragen, 
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weiter verandert. Die Akteure im wissenschaftlichen Publikationsgeschehen sind 

ehenfalls nicht stabil geblieben. Nach wie vor gibt es natürlich die Autoren und 

die Benutzer (von Wissen und Information) - mit der oben schon angedeuteten 

Erweiterung, dass sich beide Rollen heute zunehmend verschranken. Auch die 

Verlage in ihrer zunehmend globalen Ausrichtung sind weiterhin bedeutende 

Akteure im Publikationsgeschehen. Dazu gekommen seit 1995 sind vor allem 

die neuen Internet-Akteure, die, wie Google, aber auch Yahoo, Microsoft oder 

Amazon, zunehmend auch in das wissenschaftliche Publikationsgeschehen über 

ihre Volltextdienste eingreifen (Kuhien 2007; 2008,5.3). Hinzugekommen sind 

ehenfalls die Open-Access-Betreiber (Zeitschriften-Anbieter und Repositories), 

die aus der Wissenschaft selber als Korrektiv zum kommerziellen Publikations­

geschehen entstanden sind. 

Medialer Wandel 

Deuten wir knapp an, welches die Merkmaie der digitaien Raume (Galaxien) 

sind (Schwerpunkt: wissenschaftliches Publikationsgeschehen), die diese von 

der bisherigen, der Gutenberg-Galaxis unterscheiden. Wie bei allen medialen 

Umschichtungen Iosen sich die alten mediaien Umgebungen und die durch sie 

moglich gewordenen Informationsprodukte in der Regei nicht vollsrandig auf. 

Das Buch z. B. als das klassische Produkt der Gutenberg-Galaxis ist weiterhin, 

wenn auch natürlich keineswegs das naturgegebene, aber doch wichtige und 

intensiv erarbeitete und genutzte Informationsprodukt. Aber entweder werden 

heute die bisherigen Produkte, wie Bücher, durch die den neuen Technologien 

inharenten Potenziaie stark in ihrem Charakter und ihren Leistungen verandert, 

oder aber es entstehen ganz neue Produkte, die unter anaiogen Bedingungen 

nicht moglich waren. 

Das E-Book ist ein Beispiei für die technik-induzierte und den methodischen 

Wandel beschieunigende Veranderung des klassischen Buches. Es unterschei­

det sich von diesem durch eine Vielzahi informationeller Mehrwerte, wie die 

Moglichkeit des gezielten, mehrdimensionaien Suchens, der weiterführenden, 

den Ausgangstext direkt verandernden Annotationen, der differenzierten, auch 

temporalen Visualisierung und vor allem der nicht-linearen Navigation in den 

zunehmend aIs Netzwerke organisierten Informationseinheiten. Nicht überflüs­

sig anzumerken, dass solche informationellen Mehrwerte zunachst einmai nur 

Systemangebote sind, die nicht in jedem Fall von den Nutzern aIs Mehrwerte 

empfunden werden, zumai wenn man sie nur dadurch wahrnehmen kann, dass 
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man die (Hyper-)Texte auf dem Bildschirm wahrnehmen muss, oder wenn 

die Mehrwerte durch zusatzliche Kosten erkauft werden müssen, wahrend das 

lineare Buch bislang ohne Probleme über die Bibliothek eingesehen werden 

konnte. 

Ganzlich neue Produkte entstehen heute durch die Kombination der durch 

Informationstechnologie bzw. Informationsmethodik moglich werdenden 

Mehrwerte mit den Potenzialen der Kommunikationstechnologien, die, wie 

erwahnt, die Grenzen zwischen Wissens-/Informationsproduzenten und -nut­

zem flieBend werden lassen. Das ist erkennbar durch die zunachst auf den all­

gemeinen Publikumsmarkten und im Alltag (Mattern 2007) sich verbreitenden, 

aber auch in die Bereiche der Fachinformation eindringenden sozialen Dienste 

im Web-2.0-Paradigma (Griesbaum 2007; Ebersbach/Glaser/HeigI2008). Diese 

ermoglichen, teilweise unter Auflosung des individuellen Autorbegriffs und erst 

recht unter Auflosung des geschlossenen Werkbegriffs, neue kollaborative Pro­

duktions-, Distributions- und Nutzungsformen. Muster dieser Dienste ist das 

kollaborative Angebot der Wikipedia. Dies sollte auch Einfluss auf die Regulie­

rungsinstanz (Urheber-)Recht haben, das sich bislang allerdings in erster Linie 

am individuellen Werk und am individuellen Autor orientiert. 

Strukturvariablen 

Dringen wir noch etwas tiefer ein, um die Strukturveranderungen auf den 

elektronischen Informationsmarkten zu erklaren. !ch verwende dafür den in 

(Kuhlen 1995 und 2008) naher ausgeführten Ansatz der Strukturvariablen, um 

diesen Wandel deutlich zu machen. Für die elektronischen Raume des wissen­

schaftlichen Publikationsgeschehens sind vor allem die in Abbildung 2 aufge­

führten Variablen Produktdiversifikation, Virtualisierung, Hypertextifizierung 

und Kollaboration einschIagig. Alle diese sind abhangig von der umfassenden 

Variable der Digitalisierung bzw. der Telemediatisierung6
, die erst die Einlosung 

der Potenziale der anderen Variablen moglich macht. 

6	 Telemediatisierung bezeichnet das Zusammenspiel von Telekommunikation. MultilHypermedia und 
Informatik. 
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Abbildung 2: Umschichtungen auf den wissenschaftlichen Publikationsméirkten über deren 

StrukturvariabJen 

Die umfassende Digitalisierung aller Vorgange im Umfeld von Wissen und 

Information ist sicherlich am weitesten in Bildung und Wissenschaft realisiert. 

So gut wie jedermann ist dort mit Rechnern und dem Zugriff auf die lokalen 

und globalen Netzwerke ausgestattet. Durch die Regulierungsinstanz Gesetz 

bzw. durch die politischen Entscheidungstrager (nicht nur in Deutschland) wird 

dieser Realitat in Bildung und Wissenschaft aber kaum Rechnung getragen, 

wie man z. B. an dem mit Beginn 2008 neu eingeführten § 52b UrhG erkennen 

kann. Durch diesen Paragraphen verordnet das deutsche Urheberrecht, dass die 

Nutzer in Bildung und Wissenschaft die eIektronisch gemachten Informations­

objekte nicht von ihrem Arbeitsplatz einsehen dürfen (wie z. B. in den USA 

selbstverstandlich; vgl. (Hoeren/Kalberg 2006)), sondern dass sie diese nur in 

den Bibliotheken und zwar an speziell dafür eingerichteten Arbeitsplatzen einse­

hen konnen. Dass sie dabei diese Artikel nicht auf ihre Rechner übertragen oder 

gar mehrfache Kopien für ihre Mitarbeiter oder Studierenden erstellen dürfen, 

ist ein zusatzlicher Hinweis auf die den Moglichkeiten eIektronischer Raumen 

widersprechenden Verknappungsstrategien eines hier kleinlichen kommerziellen 

Schutzinteresses. lm Folgenden werden knappe Hinweise auf die Bedeutung 

der anderen vier Strukturvariablen gegeben, wobei ich Hypertextifizierung und 

Virtualisierung zusammenfasse: 
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Produktdiversifikation 

Die Strukturvariable Produktdiversifizierung ist in erster Linie die Ursache für breit 

sich ausdifferenzierende moderne Informationsmarkte, in denen die Mehrfach­

vermarktung und -nutzung von veroffentlichten Werken fast schon die Regel ist. 

Liegen Wissensprodukte einmal maschinenlesbarl-verwertbar vor bzw. konnen 

bisherige Werke zu einem vertretbaren Aufwand (retro)digitalisiert werden, sa 

ist die Ableitung einer neuen Nutzungsart aus dem alten Bestand eine attraktive 

weitere Verwertungsart mit neuen Mehrwerteigenschaften und für die Nutzer 

eine Moglichkeit, aus einem breiten Spektrum die ihm passende mediale Form 

auszuwahlen bzw. die neuen Mehrwerteffekte auszunutzen. Beispiele dafür wird 

jeder anbringen konnen: Aus einem Buch wird ein Objekt in einer se!ektiv such­

baren Volltextdatenbank, ein in gedruckter Form vorliegender Lexikonartike1 

kann aIs Teil einer multimedialen Enzyklopadie mit Hypertexteigenschaften 

umgewandelt, ein Artike! aus einer Fachzeitschrift in einen Samme!band auf 

einer CD aufgenommen, veroffentlichte Werke konnen übersetzt werden. 

Hypertextprinzip 

Mit dem Hypertextprinzip7 ist ein grundlegender Wande! in der Organisation 

und der Erarbeitung von Wissen gemeint: die Auflosung von linear organisier­

ten Wissensobjekten und Informationsprodukten zugunsten einer vernetzten 

nicht-linearen Struktur. Sicherlich haben immer schon Wissensobjekte nicht­

lineare Strukturen verwendet, z. B. Inhaltsverzeichnisse, Register, interne und 

externe Verweise aufPassagen innerhalb der Objekte oder auf externe Objekte 

- Hypertext radikalisiert in elektronischen Raumen dieses Prinzip jedoch, 

indem grundsatzlich jedes Objekt mit anderen verknüpft werden kann, so dass 

Informationserarbeitung zu einem Navigieren in komplexen Netzen wird. Dies 

schafft die Verbindung zum Virtualisierungsprinzip. Durch das Navigieren in 

Hypertextraumen entstehen virtuelle Informationsobjekte, die so - vor der aktu­

ellen Navigation - nicht vorhanden waren und die in der Regel auch keinen 

dauernden Bestand haben. Sie existieren ja nur durch das Mitte! der Verknüp­

fung. Verknüpfung (Linking) ist das grundlegende Prinzip von Hypertext und 

damit die Bedingung der Erzeugung von virtuellen Objekten. 

Zur Darstellung der Anfange der Entwicklung von Hypertext (sozusagen in der Informationswelt 
vor dem lVorld lVide m-b, das ja ebenfalls auf dem Hypertext-Prinzip beruht) und den methodischen 
Grundlagen von Hypertext vgl. (Kuhlen 1991). 
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Keineswegs solI behauptet werden, dass aufrealen Informationsmarkten nur noch 

virtuelle, hypertextifizierte Objekte existieren. Auf den Informationsmarkten 

sind weiter reaie Institutionen - reale Verlage, Provider, Bibliotheken - mit realen 

Produkten tatig: Bücher, Zeitschriften, Bilder, Videos, Datenbanken, Websites. 

Der Mehrwerteffekt von virtuellen Leistungen entsteht aber dadurch, dass sich 

für die Nutzer (die Navigateure in e!ektronischen Raumen) der gesamte Markt 

ah transparent darstellt, so dass zur Lasung eines Informationsproblems nicht 

nur bestehende Objekte eingesehen werden, sondern aus bestehenden Produkten 

bzw. Teilen von ihnen neue, bislang so nicht existente Informationsobjekte abge­

leitet werden kannen. Ein hypertextifizierter, also durchgangig vernetzter Markt 

sorgt dafür, dass die Informationse1emente bereitgestellt werden, die aktuell 

gebraucht werden. Weder muss man sich auf real existierende Produkte dadurch 

abstützen, dass man sie erwirbt oder ausleiht, noch muss man real existierende 

Organisationen kennen oder gar aufsuchen. Zudem eraffnet die Hypertextifi ­

zierung die Einbettung/Verlinkung von Materialien (Primardaten jeder Art, 

temporale Audio- und Videodokumente) in die bisherigen Informationsobjekte, 

wie es, wie schon erwahnt, im gedruckten linearen Medium nicht maglich ist 

(Gersmann/Mruck 2006). 

Die globale Vernetzung der Informationsbestande hebt reale lokale Beschran­

kungen bei der Nutzung von Information auf. Natürlich sind faktisch aile Ele­

mente zu einem bestimmten Zeitpunkt real physisch an identifizierbaren Orten 

vorhanden. Auch virtuelle Leistungen werden nicht aus dem Nichts erzeugt. Was 

der Benutzer allerdings in einer Problemsituation braucht, ist in einer virtuellen 

Informationsorganisation vor dem Zeitpunkt der Nutzung haufig noch nicht 

vorhanden, sondern wird durch die Verknüpfung einze1ner Einheiten sozusagen 

erst in problem tÎme erstellt und maglicherweise nach der Nutzung wieder aufge­

lost bzw. vergessen. 

Auch für Bildung und Wissenschaft hat das Konsequenzen. Natürlich Ieben und 

arbeiten Wissenschaftler (und Lehrende und Lernende) nicht wie in vie1en Dar­

stellungen der Science Fiction aIs virtuelle Karper in e1ektronischen Raumen, 

aber sie verrichten einen GroBteil ihrer Arbeit in e!ektronischen, oft genug vir­

tueU organisierten Raumen. Wissenschaftliche Arbeit ist weitgehend te1emedi­

atisiert.
 

Kommunikation ist das Herzstück von Wissenschaft. Te1emediatisierte Raume
 

sind die eigentlichen virtuellen Welten. Raum und Zeit, raumliche und zeit­


liche Beschrankungen spielen dort keine Rolle mehr. Synchrone und asynchrone
 

Kommunikationsformen (Chats, Videoconferencing, E-Mail, Listen, Foren,
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Wikis, Blogs) haben nicht Briefe, Sitzungen, Projektbesprechungen, Konfe­

renzen abgeschafft, sind aber im Sinne der Medienforschung zu den starken, 

d. h. dominierenden Medien der Kommunikation geworden. Sicherlich tauschen 

sich heute viele Wissenschaftler mit mehr Personen über die Netze aus, die sie 

physisch real nie oder sehr selten getroffen haben, aIs mit physisch p6isenten 

Kollegen. Das führt dann oft genug zu gemeinsamen Publikationen. 

Kollaboration 

Kollaboration über elektronische Kommunikationsformen wird das starke, 

dominierende Muster der Wissensproduktion. Das schlieBt das individuelle, 

einsame Forschen und Schreiben auch heute natürlich nicht aus. Aber selbst in 

den Geisteswissenschaften ist kollaboratives Arbeiten keineswegs mehr Neuland 

und wird entsprechend von der Forderpolitik, z. B. bei der Exzellenzinitiative 

für die Universitiiten in Deutschland, aIs Eihigkeit zur kollaborativen Cluster­

bildung gefordert. Kollaboration ist, wie erwahnt, durch die flachendeckende 

Verfügbarkeit der Kommunikationstechnologie zum wichtigen Prinzip der 

Wissensproduktion geworden. Wissen wird zunehmend kollaborativ erzeugt. 

Kollaboration ist mehr und anderes aIs Kooperation oder Koordination. Kolla­

boration ist mehr aIs die Summe von koordinierten Einze1leistungen und auch 

mehr aIs das Ergebnis arbeitsteilig organisierter Prozesse (Kooperationsprozesse). 

Kollaborative Prozesse sind ohne Rechnerunterstützung kaum mehr vorstell­

bar und setzen eine technische Kommunikationsinfrastruktur voraus. Die im 

kollaborativen Prozess benutzten oder neu erstellten Wissensstücke sind in der 

Regel hochgradig vernetzt, so dass Hypertext/-media-Techniken zum Einsatz 

kommen. Dieses Zusammenspie1 macht Telemediatisierung aus. 

Die Technik ist nur die Bedingung für Kollaboration - realisiert wird letzteres 

erst durch ein neues normatives Verstandnis der Produktion, Verteilung und 

Nutzung von Wissen und Information. Dieses neue Verstiindnis ist mehr aIs nur 

ein neuer methodischer Umgang mit kognitivem Material, sondern beruht auf 

einer neuen Einstellung zu Wissen und Information se1bst, sozusagen auf einer 

Kollaborationskultur. Kollaboratives Arbeiten setzt die Bereitschaft voraus, offen 

für das Wissen anderer zu sein, das eigene Wissen mit anderen zu teilen und 

das eigene Wissen nicht künstlich durch urheberrechtliche Besitz- und Verwer­

tungsansprüche zu verknappen. 

Weiter setzt Kollaboration - damit sie nicht zu einer bloBen Permutation schon 

bestehenden Wissens der Kollaborateure wird - die Eihigkeit voraus, die auf den 
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globalen Informationsmarkten vorhandenen Informationsressourcen nutzen zu 

konnen. Kollaborationskompetenz hangt von Informations- und Kommuni­

kationskompetenz ab. Kollaboration wird nicht nur immer mehr ein leitendes 

Paradigma für Wissenschaft (E-Science) und in Lernumgebungen (E-Learning), 

sondern auch in der Wirtschaft und allen anderen Bereichen der Gesellschaft wie 

a~ch Bestandteil einer neuen politischen Kollaborationskultur (Kuhlen 2007d). 

Eme ganz neue Dimension und damit eine umfassend gesel1schaftliche Re1evanz 

hat das Kollaborationsprinzip durch die Web-2.0-Dienste bekommen. 

~rheberrechtsregulierungenwie das deutsche Urheherrechtsgesetz tragen bisher 

dleser durch Informationstechnologie und -methodologie moglich gemachten 

k~llaborativen Entwicklung kaum Rechnung: «Copyright law has, in general, 

~al1ed t~ keep up with the amazing progress shown by technology and human 

mgenUlty. It is time that the lawmakers learn how to collaborate with the col­

laborators in order to bring copyright up to date» (Charman/Hol1oway 2006). 

Verwertungs- und Austauschmarkte 

Wie sch~n angedeutet und in Abbildung 2 verdeutlicht, sind gegenwartlge 

Informatlonsmarkte im e1ektronischen Umfeld keineswegs einheitlich. Bis Mitte 

der 90er Jahre war das Internet exklusiv die Domane der nicht-kommerziellen 

offene~, w.issenschaftlichen Austauschmarkte. Seitdem, durch die Offnung de; 

Netze m dIe allgemeine Wirtschaft und die Publikumsmarkte, stützen sich auch 

die Informationsmarkte aIs kommerzielle Verwertungsmarkte auf die gleiche 

techmsche Kommunikationsinfrastruktur wie die Austauschmarkte ab. Rechner 

ohnehin, aber auch die Nutzung elektronischer Netzwerke sind keine Privilegien 

von akademischen Eliten mehr, sondern sind im Prinzip für jedermann nutzbare 

Technologien geworden. Und sie werden var al1em von der Informationswirt­

schaft, den Copyright-Industrien (Siwek 2006), intensiv in allen Galaxien für 

Produktion und Handel von Informationsobjekten verwendet. 

Was folgt daraus für die Beziehungen der beiden Markte? Man kann die Bezie­

hung zwischen den kommerziellen Copyright-Industrien,jeweils was ihre e1ekt­

ronischen Informationsdienste angeht, und den offenen Austauschmarkten aIs 

einen laufend~n T~chnologie- und Transferprozess beschreiben, der al1erdings 

eher aIs adaptlve EmbahnstraSe anzusehen ist. Genauso wie die Internet-Tech­

nologie ja auch keineswegs im kommerziellen Umfeld entwickeIt wurde son­

der~ in erster Linie aus nicht-kommerziellen Umgebungen von Forsch~ngs­
emnchtungen - begünstigt und befordert durch den militarischen Bedarf nach 
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sicheren Netzwerken -, so profitieren zumindest die neuen, auf wirtschaftliche 

Vermarktung ausgerichteten Informationsanbieter von der schier unerschopf­

lichen Inventionskraft in e1ektronischen Raumen. Ideen in Internetsysteme und 

-dienste umgesetzt, explodieren in kürzester Zeit bezüglich ihrer Nutzungs­

frequenz und werden damit sehr schnell Gegenstand von Innovation - dies im 

klassischen Schumpeterschen Sinne der Umsetzung von Ideen in handelbare und 

wirtschaftlich erfolgreiche Produkte. 

Die Innovationsprozesse kannen durch Übernahme der Frei flieBenden Ideen 

und durch Umsetzung in neue Produkte geschehen oder durch Spin-offs aus 

bis dahin nicht-kommerziellen Projektumgebungen und nicht zuletzt, in letzter 

Zeit immer mehr, durch Übernahmekauf der bis dahin freien, d. h. auch gebüh­

renfreien Dienste. Beispie1e gibt es genug: 

Der 1999 schon erfolgte Verkauf der von Brewster Kahle entwickelten 

Alexa-Internet Suchmaschine an Amazon. 

Der spektakularste Fall der Transformation aus dem offentlichen nicht­

kommerziellen Bereich in eine kommerzielle Umgebung ist sicher die 

weltweit führende Suchmaschine Google. Google ist ja bekanntlich var 

etwa ra Jahren aus einem der Projekte in der US-amerikanischen Digital 

Library Initiative (DU) entstanden. 

Ahnlich erfolgreich war die Umwandlung von eBay aus einer freien Aus­

tauschplattform, auf dem Verbraucher ihre eigenen Artike1 zur Auktion 

anbieten konnten, in einen we1tweit führenden Marktplatz, auf dem auch 

kommerzielle Handler ihre Produkte anbieten kannen. 

Das letzte hier anzuführende Beispiel betrifft wieder Google mit der Über­

nahme von YouTube aIs Teil der Google-Marketingstrategie. 

Das alles sind Beispie1e für innovative Transformationsprozesse. Für vide dieser 

Übertragungen in ein kommerzielles Umfe1d gilt, dass die informationellen 

Basisdienste für die Nutzer keine Gebühren mit sich bringen, allerdings durch­

aus Kosten in anderer Wahrung verursachen, wie die Bereitstellung von per­

sonlichen Daten oder die Bereitschaft, Werbung in Kauf zu nehmen. Dieses 

Muster kann vielleicht generalisiert werden: Publikationsmodelle, die speziell 

für nicht-kommerzielle Internet-Umgebungen entwicke1t wurden, werden eine 

Weile heftig, meistens mit Copyright-Argumenten, angegriffen (Musterbeispie1: 

Napster), bis man sich entweder mit den neuen Akteuren arrangiert oder sie 

aufkauft, oder bis man sich entschlossen hat, die neuen Geschaftsmodelle zu 

adaptieren und diese an die kommerziellen Renditeerwartungen anzupassen. 

Sind 1 

Spannende 

tion offene 

normative! 

obigen Bei! 

schlieBlich 

dem dadun 

direkte kan 

werden solI 

der Gesells. 

dessen, was 

wurde. Für 

die staatlich 

knappenden 

Beispiel: 

Der mit An 

gesetzes ist, 

Schrankenre 

Verwerter, cl 
übergeordne 

unter denen c 

sein solI. Wa~ 

gut gemeint 'i 

aber auch auE 

den EU-Cap 

Erlaubt ist de­

kleinen Teile: 

betriebene) H 
Nutzern. Gar: 

leistung diese~ 

z. B. auf einer: 

kann. Die offe 

gilt auch diese 

elektronische ) 

grafische, also 

für Zwecke d. 
gelten zwei eir 



zumindest die neuen, auf wirtschaftliche
 

ltionsanbieter von der schier unerschëpf­


en Raumen. Ideen in Internetsysteme und
 

cürzester Zeit bezüglich ihrer Nutzungs­


rlell Gegenstand von Innovation - dies im
 

er Umsetzung von Ideen in handelbare und
 

rch Übernahme der frei flieBenden Ideen
 

dukte geschehen oder durch Spin-oifs aus
 

ktumgebungen und nicht zuletzt, in let~.ter
 

:kaufder bis dahin freien, d. h. auch gebuh­

enug:
 
auf der von Brewster Kahle entwickelten
 

m Amazon.
 
ransformation aus dem ëffentlichen nicht­

le kommerzielle Umgebung ist sicher die
 

line Google. Google ist ja bekanntlich vor
 

Projekte in der US-amerikanischen Digital
 

len.
 
Jmwandlung von eBay aus einer freien A~s-

braucher ihre eigenen Artike1 zur Auktlon
 

eltweit führenden Marktplatz, auf dem auch
 

rodukte anbieten kënnen. ..
 
Beispie1 betrifft wieder Google mit der Uber­

der Google-Marketingstrategie.
 

ive Transformationsprozesse. Für vie1e dieser
 

elles Umfe1d gilt, dass die informationellen
 

:;ebühren mit sich bringen, allerdings durch­


/erursachen, wie die Bereitstellung von per­


chaft, Werbung in Kauf zu nehmen. Die.ses
 

:rt werden: Publikationsmodelle, die spez~ell
 
Jmgebungen entwickelt wurden, werde~ e~ne
 
sht-Argumenten, angegriffen (MusterbelspIe~:
 
mit den neuen Akteuren arrangiert oder SIe
 

:hlossen hat, die neuen Geschaftsmodelle zu
 

lerziellen Renditeerwartungen anzupassen.
 

Sind Regulierungen für Umschichtungen auf den Informationsmarkten nôtig? 211 

Spannender für die Zukunft wird sein, ob durch die Adaption und Transforma­

tion offener Austauschformen in die kommerzielle Umgebung ein Gutteil des 

normativen Verhaltens der offenen Internetnutzer mittransportiert wird. Die 

obigen Beispiele scheinen das zumindest nicht auszuschlieBen. Folgenreich wird 

schlieBlich sein, ob die staatlichen Regulierungsinstanzen, der Gesetzgeber, 

dem dadurch Rechnung tragen, dass durch das Urheberrecht nicht mehr das 

direkte kommerzielle Verwertungsinteresse an Informationsprodukten geschützt 

werden soll, sondern das AusmaB deren freien Verfügbarkeit in allen Bereichen 

der Gesellschaft. Das Urheberrecht ware dann ein Recht zur Ermëglichung 

dessen, was im Englischen Commons, im Altdeutschen Allmende genannt wirdl 

wurde. Für Letzteres gibt es allerdings erst geringe Hinweise. Bislang geschieht 

die staatliche Regulierung in erster Linie im Interesse der Fërderung der ver­

knappenden kommerziellen Verwertung. Dazu nur noch ein weiteres aktuelles 

Beispiel: 

Der mit Anfang 2008 Gesetz gewordene § 53a des deutschen Urheberrechts­

gesetzes ist, wie anfangs erwahnt, im Sinne der Urheberrechtssystematik eine 

Schrankenrege1ung, die die prinzipiell exklusive Verfügung der Urheber bzw. der 

Verwerter, die die Rechte an der kommerziellen Nutzung erworben haben, aus 

übergeordneten Gründen einschrankt. § 53a regelt allgemein die Bedingungen, 

unter denen die Dokumentlieferung aus offentlichen Bibliotheksdiensten erlaubt 

sein solI. Was im Interesse von Bildung und Wissenschaft sinnvoll und vielleicht 

gut gemeint war, ist unter dem intensiven Lobbying der Informationswirtschaft, 

aber auch auf Grund der politischen Vorgaben der aus dem Jahr 2001 stammen­

den EU-Copyright-Richtlinie fast ins Gegenteil verkehrt worden: 

Erlaubt ist der Post- und Fax-Versand von Artikeln aus Zeitschriften oder von 

kleinen Teilen aus anderen Werken durch offentliche (gemeint sind offentlich 

betriebene) Bibliotheken auf Grund einer Einze1bestellung von individuellen 

Nutzern. Ganze Bücher dürfen nicht aIs Kopien versandt werden. Die Dienst­

leistung dieses Kopienversands ist aber nur dann zulassig, wenn sich der Nutzer 

z.B. auf einen privilegierten Zweck wie nicht-kommerzielle Nutzung berufen 

kann. Die offentliche Funktion der Bibliotheken wird eingeschrankt. Allerdings 

gilt auch diese Privilegierung nur für den nicht-elektronischen Versand. Werden 

elektronische Kopien angefordert, so darfder Versand durch Bibliotheken nur aIs 

grafische, also Faksimile-Datei erfolgen, nicht aIs voll-elektronische, auch nicht 

für Zwecke der Wissenschaft. Aber se1bst für den Versand aIs grafische Datei 

gelten zwei einschrankende Zusatzbedingungen: 



212	 Rainer Kuhlen 

I.	 Der Versand ist entsprechend dem alteren § 53des UrhG nur für Zwecke 

von Bildung und Wissenschaft erlaubt. 

2.	 Bibliotheken dürfen nicht e1ektronisch für den Versand aktiv werden (auch 

nicht über grafische Dateien), wenn die Rechteinhaber, in der Regel also 

die Verlage, für die aktuell angeforderten Dokumente selbst ein entspre­

chendes elektronisches Versandangebot bereitstellen. Dieses Angebot muss 

offensichtlich erkennbar sein (was der Markt inzwischen über seine Retail­

IEndkundendienste weitgehend leistet; vgl. Abbildung 2) und die Ange­

bote müssen zu angemessen Konditionen erfolgen (was derzeit zwischen 

Verlagen und Bibliotheksdiensten auszuhandeln versucht wird). 

Wie allgemein bei Schranken gültig, gestattet auch diese Schranke keine kosten­

freie Nutzung. Vielmehr ist diese Vervielfaltigung/Verbreitung vergütungs­

pflichtig. Die Abrechnung solI nur über eine Verwertungsgesellschaft erfolgen. 

Manche Vertreter der kommerziellen Informationsmarkte scheinen allerdings 

schon weiter unterwegs zu sein aIs die staatlichen Regulierer. Die oben ange­

deuteten Transformationsprozesse aus den offenen in die kommerziellen Markte 

setzen sich gegenwartig auch auf den wissenschaftlichen Publikationsmarkten 

fort. Gemeint ist die allmahliche (zunachst vielleicht zahneknirschende) Adap­

tion von Geschafts- und Organisationsmodellen, die im Open-Access-Para­

digma entwicke1t wurden/werden (vgl. Kuhlen 2008, 9.2-9.3). Entsprechend 

ist auch die EU-Kommission dabei, die Entwicklung entsprechender Geschafts­

und Organisationsmodelle zu fordern, um zum einen die klassische Informati­

onswirtschaft weiter im wissenschaftlichen Publikationsgeschehen zu halten und 

um zum andern dem Open-Access-Paradigma zum Durchbruch zu verhelfen 

(EU 2007). Der freie Zugriff auf das mit offentlichen Mitte1n erzeugte Wissen 

ist ja aus Gründen der Beforderung von Innovation durchaus auch im kommer­

ziellen Interesse der EU. 

Fazit 

Aus dem hier nur knapp Skizzierten konnte abge1eitet werden, dass es besser 

sein konnte, wenn der Umbau der Galaxie der wissenschaftlichen Publikati­

onsmarkte am besten der Regulierungsinstanz Markt überlassen bleiben würde, 

vor allem dann, wenn man, wie es hier vorgeschlagen wurde, lvlarkt aIs einen 

laufenden Transformationsprozess zwischen den kommerziellen und freien 
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Informationsnùrkten versteht. Diese Interpretation ware aber ein Missverstand­

nis. Die Regulierung auch der Wissensmarkte über staatliche und überstaatli ­

che Instanzen ist in demokratischen Gesellschaften, die dem Gemeinwohl ver­

pflichtet sind, unverzichtbar. In dem hier behandelten Gegenstandsbereich von 

Wissen und Information wird das nicht zuletzt durch die Sozialpflichtigkeit von 

Eigentum angesprochen. Staatliche Regulierung muss dafür sorgen, dass die 

Reklamation auf den Schutz des geistigen Eigentums für die Gesellschaft, und 

hier speziell für die Bereiche Bildung und Wissenschaft, nicht kontraproduk­

tiv wird. Dies geschieht, wie angedeutet, heute weitgehend dadurch, dass sich 

der ursprüngliche Urheberschutz des geistigen Eigentums in ein dann ebenfalls 

exklusives Nutzungsrecht der Verwerter verwandelt hat. Dieses Nutzungsrecht 

zu befordern und zu schützen, ist im Sinne eines Handelsrechts überwiegend der 

Zweck der staatlichen Regulierung geworden. Das kann aufDauer nicht sein. 

Angesichts der gültigen Urheberrechtsdogmatik (exklusive Rechte, Verwer­

tungsprimat, Rechte/Freiheiten nur aIs Ausnahmen/Schranken, strikte Bedin­

gungen für Schranken über den Dreistufentest, Schutz technischer SchutzmaB­

nahmen) und dessen volkerrechtlichen Verbindlichkeit wird es ein langer Weg 

sein, bis man international zu Vereinbarungen kommen wird, die den durch die 

Strukturvariablen angedeuteten veranderten Rahmenbedingungen und einem 

elektronischen Raumen angemessenen Umgang mit Wissen und Information 

Rechnung tragen. Systematisch sollte es an sich nicht zu schwierig sein, wenn 

man einmal das faktisch einflussreiche Lobbying der Copyright-Industrien aus­

klammert. Wenige Anderungen der normativen Einschatzung des Umgangs 

mit Wissen und Information, müssten, ausgehend von einer Veranderung des 

Bewusstseins, vollzogen werden: 

I.	 Schranken dürfen nicht langer aIs quasi milde Gaben verstanden werden. 

Sie gehoren systematisch zwingend zum Urheberrecht. Erst recht gilt das 

heute, wenn durch den flachendeckenden Einsatz von Kommunikations­

technologie die Grenze zwischen UrheberlAutor und Nutzer flieBend 

werden. Beide sind gleichermaBen zu schützen. Man kann es auch anders 

sagen: Schranken sollten aIs Informationsrechte im offentlichen Interesse 

zur Beforderung der allgemeinen Wohlfahrt begriffen und entsprechend 

festgeschrieben werden. Das kann z. B. über einen international verbind­

lichen Kanon solcher Rechte geschehen, wie es (Hugenholtz/Okediji 

2008), allerdings noch im Kontext der Schranken, vorgeschlagen haben. 

2.	 Erganzend zur Systematisierung der Schranken sollte in die Copyright-I 

Urheberrechtssystematik ein dem angelsachsischen Fair-Use-Prinzip ver­
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gieichbarer Grundsatz der fairen Nutzung von publiziertem Wissen und 

Information und der BefOrderung des offentlichen (soziaIen) Interesses an 

dieser Nutzung explizit eingeführt werden. In langerer Sicht sol1te dies zu 

einer Reformulierung des Dreistufentests führen, durch die der Primat 

der freien offentlichen Nutzung gegenüber der kommerzie11en Verwertung 

festgeschrieben werden kann. 

3.	 Für das mit offentlichen Mitteln erzeugte Wissen sol1 es nicht mogIich 

sein, den kommerzielien Verwertern exkIusive Nutzungsrechte zu über­

tragen. Einfache Nutzungsrechte sol1ten für die weiterhin mogliche kom­

merzie11e Verwertung ausreichen, zumai dann, wenn die Informations­

wirtschaft nicht zuletzt dadurch auf den Markten attraktiv bIeibt, wenn, 

unter Ausnutzung der Potenziaie der StrukturvariabIen, Informationspro­

dukte mit attraktiven Mehrwerteigenschaften ausgestattet werden. Für die 

erganzende offentliche freie Bereitste11ung der originaren Wissensprodukte 

in Open-Access-Publikationsformen (Zeitschriften, Repositories) darf es 

keine zeitliche Verzogerung geben (Nu11-Embargo). 

Unabhangig vom Urheberrecht wird es vor a11em darauf ankommen, dass e1ekt­

ronischen Umgebungen angemessene Geschafts- und OrganisationsmodeIle, 

einschlieBlich der Finanzierungsformen, entwickeit werden, wie es auch von 

(EU 2007) gefordert wird. Diese Mode11e werden auf Dauer nur erfolgreich 

sein konnen, wenn in ihnen das Open-Access-Paradigma der freien Nutzung 

anerkannt ist. 

Hier standen die wissenschaftlichen Publikationsmarkte im Vordergrund. Es 

wird für die Gesamtgese11schaft aber nicht von Nachteil sein, wenn die auf 

den Gebieten von Bildung und Wissenschaft zu erreichenden Veranderungen 

der staatlichen und marktabhangigen Regulierung des Umgangs mit Wissen 

und Information dann auch auf die a11gemeinen Publikumsmarkte übergreifen 

sol1ten. 
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